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Siedlung auf dem Steinbrink im Hagener Stadtteil Haspe. (Foto: Karsten-Thilo Raab) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG                                                         
der Stadt Hagen 

 

1. Teiländerung Nr. 95 – Südufer Hengsteysee - zum 
Flächennutzungsplan der Stadt Hagen 

2. Bebauungsplan Nr. 8/10 (623)  –Südufer Hengsteysee– 
hier: Bürgeranhörung nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Die Lage und der Geltungsbereich sind aus den folgenden 
Kartenausschnitten zu entnehmen: 
zu 1.: 

 
zu 2.: 

 

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der z.Z. gültigen Fassung 
sind die Bürger an der Bauleitplanung zu beteiligen. 
 

Die Stadtverwaltung lädt hiermit ihre Bürger zu einer 
 

Bürgeranhörung 
 

ein. Bei dieser Bürgeranhörung soll die o.g. Planung erörtert werden. 
Ort:         St. Antonius Kabel  
                Schwerter Straße 233 
                58099 Hagen 
Zeit:        Dienstag, den 16.04. 2013  
Beginn:  19.00 Uhr              
 

Ziel und Zweck: 
Vorstellung der Planungen zur Neuordnung des Südufers Hengsteysee 
im Zusammenhang mit den Planungen zur Errichtung eines 
CargoBeamer Terminals zum Umschlag von Gütern von der Straße auf 
die Schiene in diesem Bereich. 
Hagen, 03.04.2013     Jörg Dehm (Oberbürgermeister) 
 

■ 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG                                          
der Stadt Hagen 

 

Auslegung der Jagdkataster und Verteilung der anteiligen 
Jagdpachtgelder der Eigenjagdbezirke der Stadt Hagen: 

Haus Busch  
Hasper Talsperre  
Hülsberg  
Kurk 
Stadtwald Buscherberg 

Die Jagdkataster der o.g. Eigenjagdbezirke liegen in der Zeit vom 
01.05.2013 - 31.05.2013 während der Sprechzeiten (montags - freitags 
8.30 Uhr -12.00 Uhr) im Büro der GWH -Immobilienbetrieb der Stadt 
Hagen, Rathaus II, Berliner Platz  22, Zimmer C.319, zur Einsicht-
nahme für alle Eigentümer der in den städtischen Eigenjagdbezirken 
gelegenen Grundstücke öffentlich aus. 
 

Die Kataster wurden hinsichtlich der Größe und Nutzungsarten den 
tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und entsprechend berichtigt. 
Einsprüche gegen die beabsichtigte Verteilung bzw. gegen das 
Jagdkataster können innerhalb der Auslegungsfrist beim 
Oberbürgermeister der Stadt Hagen,  GWH -Immobilienbetrieb der 
Stadt Hagen, eingelegt werden. 
Die Auszahlung der Gelder erfolgt im September 2013. 
Hagen, 25.03.2013      Jörg Dehm (Oberbürgermeister) 

 

■ 
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